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RS OGH 1982/2/24 6Ob521/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1982

Norm

ABGB §1375 B

Rechtssatz

Einer während des Verfahrens abgegebenen Erklärung, die Forderung anzuerkennen und in der nächsten

Verhandlungstagsatzung "einen diesbezüglichen Vergleich bzw ein diesbezügliches Anerkenntnis abzugeben", kann

kein anderer Sinn beigelegt werden als der eines konstitutiven Anerkenntnisses.
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